
Formulierung, es solle nur ein „Mindestmaß an Fairness“73

bieten, wohl selbst tun möchte, so ist dieses Rechtsinstrument
letztlich weitestgehend überflüssig, weil in der Regel das
gleiche Ergebnis systemkonformer und näher am Gesetz über
§ 138 I BGB zu erreichen ist. Wird es hingegen – wie erste
instanzgerichtliche Urteile74 nahelegen – dazu genutzt, unter
Umgehung der von §§ 105 ff., 119 ff., 134, 138, 307 ff., 355
BGB aufgestellten Hürden „unliebsame“ arbeitsrechtliche
Aufhebungsverträge weitrechend unter Verweis auf die (an-
geblich) unfaire Art ihres Zustandekommens für unwirksam
zu erklären, so ist das mit den Grundentscheidungen des
BGB für Vertragsfreiheit und pacta sunt servanda nicht zu
vereinbaren.

C. FAZIT/KLAUSURHINWEISE

In der Klausur wird der arbeitsrechtliche Aufhebungsvertrag
fast immer bei der Frage relevant, ob das Arbeitsverhältnis
durch ihn wirksam beendet wurde. Dann sind folgende As-
pekte anzusprechen:
■ Einigung der Parteien nach §§ 145 ff. BGB (s.A.II.)?
■ Beachtung der Schriftform des § 623 BGB (dazu A.II.)?

■ Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns (s. B.V.)?
■ Sittenwidrigkeit des Aufhebungsvertrags nach § 138 I

BGB (wohl nur relevant, wenn man das Rechtsinstitut des
Gebots fairen Verhandelns dogmatisch ablehnt) (näher
B.V.3.)?

■Widerrufbarkeit des Aufhebungsvertrags nach §§ 355,
312 g I, 312 b I Nr. 1 BGB (dazu B.IV.)?

■ Anfechtbarkeit nach § 123 I Alt. 1 oder 2 BGB (s. B.I.2.
sowie 3.)?

■ Anfechtbarkeit nach § 119 I oder II BGB (näher B.I.1.)?
■ Rücktritt/Störung der Geschäftsgrundlage (s. B.II.1. sowie

2.)?

Da das BAG ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB ablehnt,
kann es in der Regel kurz abgehandelt werden. Der Schwer-
punkt dürfte meist auf der Anfechtbarkeit nach § 123 I Alt. 2
BGB und der Prüfung eines Verstoßes gegen das Gebot
fairen Verhandelns bzw. die guten Sitten liegen.

73 BAG NZA 2019, 688 Rn. 34.
74 LAG Mecklenburg-Vorpommern NZA-RR 2020, 520; ArbG Berlin BeckRS

2015, 66780.
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& SACHVERHALT

P ist Eigentümer eines größeren, ehemals landwirtschaftlich genutzten Anwesens in der
niedersächsischen Provinz, auf dem er eine gutgehende Hundepension betreibt. In dieser
nimmt er Hunde gegen Zahlung eines Entgeltes vorübergehend auf, deren Frauchen und
Herrchen sich in den verdienten Urlaub begeben und die ihre Vierbeiner in dieser Zeit einmal
nicht um sich haben wollen. Die Hunde werden von P zweimal täglich gefüttert und genießen
ansonsten auf der weitläufigen, umzäunten Anlage des P tagsüber ihren Auslauf, während sie
nachts in ausladenden Stallungen untergebracht sind.

Eines Tages, als P gerade dabei ist, die Umzäunung seines Anwesens stellenweise auszubes-
sern, bemerkt er in dem angrenzenden Gebüsch ein leises Wimmern. Er schaut nach und
entdeckt dabei die verschreckt und kraftlos wirkende Border-Collie-Hündin „Lotte“ der
Hundeliebhaberin F im Gebüsch liegen. „Lotte“ war der F einige Tage zuvor entlaufen und
irrte seither orientierungslos umher, während F, von großen Sorgen um ihr Tier geplagt,
bislang ergebnislos nach „Lotte“ suchte. P, dessen Pension derzeit glücklicherweise nicht
ausgebucht ist, zögert nicht lange und nimmt die völlig ausgemergelte Hündin vorübergehend
bei sich auf, ohne zu wissen, dass es sich um die entlaufene Hündin der F handelt. P
beabsichtigt die Hündin durch besonderes Kraftfutter wieder aufzupäppeln und mittels
Aushängen selbstgefertigter Flyer nach dem Eigentümer zu suchen. Als P die Hündin,
nachdem er diese in eine seiner freien Stallungen verbracht hatte, wenig später füttern möchte,
fällt „Lotte“ den P plötzlich und mit letzter Kraft an und beißt ihm in sein rechtes Hand-

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zivilrecht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht (Prof. Dr.
Roland Schwarze) an der Leibniz Universität Hannover. Die ursprünglich als dreistündige Präsenzklausur entworfene „Kurz-
arbeit“ wurde im Sommersemester 2020 an der Leibniz Universität Hannover im Rahmen der Übung für Fortgeschrittene im
Bürgerlichen Recht gestellt. Die Bearbeitung fand aufgrund der Corona-Beschränkungen in Heimbearbeitung mit der Möglich-
keit zur Recherche und einer verlängerten Bearbeitungszeit statt.
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gelenk. Die überraschende Attacke konnte P in der konkreten Situation nicht vorhersehen
und trotz Einhaltung der gebotenen Vorsicht auch nicht verhindern. Durch den Biss erleidet
P schwere Haut- und Muskelverletzungen, die ärztlich versorgt werden müssen. Dabei ent-
stehen ihm Heilbehandlungskosten in Höhe von 500 EUR.

Als F aufgrund der ausgehängten Flyer nach einigen Tagen Kenntnis von dem Verbleib ihrer
Hündin in der Pension des P erlangt, ist sie zwar froh darüber, dass sich P ihrer Hündin
sprichwörtlich „in letzter Sekunde“ angenommen habe. Konfrontiert mit der Beißattacke und
den von P aufgewendeten Heilbehandlungskosten lehnt sie aber jegliche Zahlung ab, da sie –
was zutrifft – für das Entlaufen von „Lotte“ nichts könne und ab diesem Zeitpunkt keinerlei
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Hündin gehabt habe. P hingegen hätte „Lotte“ ja nicht
aufnehmen und sich damit freiwillig einer solchen Gefahr aussetzen müssen. Als Inhaber
einer Hundepension habe er schließlich um die Unberechenbarkeit entlaufener und aus-
gezehrter Hunde wissen müssen.

Einige Tage später ereignet sich ein für P nicht minder schmerzhafter Vorfall. Bei seinem
abendlichen Rundgang durch die Pension hört er aus einer der großen Stallanlagen, in der
insgesamt sechs Hunde untergebracht sind, darunter auch der Münsterländer Rüde „Charly“
des H, ein aufgeregtes Bellen. Als er nachschauen will und die Anlage, in der sich die Hunde
frei bewegen können, betritt, erkennt er ein Getümmel von einigen der dort untergebrachten
Hunden. Dabei wird er von einem der Hunde in sein linkes Bein gebissen. Aufgrund der
schwachen Beleuchtung in der Stallanlage war es dem P weder möglich zu erkennen, welcher
der Hunde in das Getümmel verwickelt war, noch zu erkennen, welcher Hund ihn angegrif-
fen hat. Dennoch fordert er nach Durchführung der erforderlichen ärztlichen Behandlung die
ihm hierfür entstandenen Kosten in Höhe von 250 EUR von H. P ist der festen Über-
zeugung, dass der Hund des H ihn gebissen habe. Aber selbst wenn der Biss nicht von
„Charly“ stamme, so reiche es aus, dass die Verletzung von einem anderen Hund im Rahmen
des Getümmels unter den Hunden versursacht wurde, an der sicherlich auch „Charly“
beteiligt gewesen sei. H hingegen versteht nicht, warum P ausgerechnet ihn in Anspruch
nimmt. Sein „Charly“ habe mit Sicherheit nicht gebissen und P könne doch genauso jeden
anderen Halter von den sich in der Stallanlage befundenen fünf weiteren Hunden in Regress
nehmen. Er müsse schon beweisen, dass sein Hund ihn gebissen habe, was er schlichtweg
nicht könne.

Frage 1: Hat P einen Anspruch gegen F auf Ersatz der Heilbehandlungskosten in Höhe von 500 EUR in
Bezug auf die Bissverletzung durch die Hündin „Lotte“?

Frage 2: Hat P einen deliktsrechtlichen Anspruch gegen H auf Ersatz der ihm aufgrund des Bisses
entstandenen Behandlungskosten in Höhe von 250 EUR? Es ist dabei zu unterstellen, dass sich nicht
feststellen lässt, welcher der in der Stallanlage befindlichen Hunde P gebissen hat.

Bearbeitungshinweis: Vorschriften über den Fund gem. §§ 965 ff. BGB und tierschutzrechtliche Vor-
schriften sind bei der Bearbeitung außer Betracht zu lassen.

& LÖSUNG

ZU FRAGE 1

A. SCHADENSERSATZANSPRUCH AUS § 280 I BGB

Ein Anspruch des P aus § 280 I BGB scheidet aus, da mangels Willensübereinstimmung
(§§ 145 ff. BGB) zwischen P und F weder ein Vertrag über die Verwahrung der Hündin
„Lotte“ gem. §§ 688 ff. BGB abgeschlossen wurde noch ein sonstiges vertragliches Schuld-
verhältnis zwischen den Parteien besteht.

B. ANSPRUCH AUS §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB ANALOG

P könnte einen Anspruch gegen F auf Ersatz der Heilbehandlungskosten iHv 500 EUR in
Bezug auf die Bissverletzung aus §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB analog haben.

Dazu müssten die Voraussetzungen einer berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag gem.
§§ 677, 683 S. 1 BGB vorliegen.

I. Fremdes Geschäft

P müsste als Geschäftsführer ein „fremdes Geschäft“ iSd § 677 BGB getätigt haben. Die
Aufnahme und Versorgung der entlaufenen und völlig ausgezehrten Hündin „Lotte“ ist eine
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